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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert 
wird - Gewerbeordnungsnovelle 1995. 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz. 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

zu dem im Gegenstand genannten Gesetzesentwurf zur Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Diese Stellungnahme beruht auf einer Neufassung der Bestimmungen über das Gewer

beregister. Damit die Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz verständlich 

bleibt, ist ein Ausdruck dieser Neufassung ebenfalls angeschlossen. 

/ 

Beilage 

28. September 1995 

Für den Bundesminister: 

OBERHAMMER 
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R E PUB LI K Ö ST E R R Eie H 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Museums!raBe 7 . 
GZ 6164/101 ~Pr 4/1995 A-1070 Wien 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Briefanschrift 
A-1 016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/52 1 52-0· 

Femschreiber 
131264 jusmi a 

. Sachbearbeiter 

Klappe 2712 (DW) 

Telefax 
0222/52 1 52/2727 

Teletex 
3222548 = bmjust 

MR Dr.H.Auer 

Betrifft: Entwurf eines BG, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird. 
(Gewerbeordnungsnovelle 1995), 

zu GZ 32.830/8-111/1/95 

Zur Gewerbeordnungsnovelle 1995 nimmt das Bundesministerium für Justiz wie folgt 

Stellung. Dieser Stellungnahme liegt die Neufassung des Abschnitts Gewerberegister zu

grunde, wie sie dem Bundesministerium, für Justiz nach Berücksichtigung der 

Stellungnahme der Datenschutzkommission zugekommen ist. 

Zu § 365b Z 7: 

Dort wird die Firmenbuchnummer als weiteres Beschreibungsmerkmal anderer Rechts

träger als natürlicher Personen angeführt. Neben der Firmenbuchnummer könnte jedoch 

auch die Nummer eines Vereins aus dem Vereinsregister oder die Registrierungsnum-. 

mer einer ausländischen Behörde bei ausländischen Unternehmen in Betracht kommen. 

Die Bezeichnung der diesbezüglich zu speichernden Daten sollte daher weiter gefaßt 

sein. 

Zu § 365f Abs. 1: 

Analog zur Beschränkung der Auskunftspflicht nach § 365e letzter Satz sollte auch die 

Übermittlung von Daten an die Wirtschaftskammer Österreichßingeschränkt werden. 
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Zu § 365f Abs. 3: 

Die im § 365f Abs. 3 vorgeschlagene Möglichkeit ist zu begrüßen und entspricht den In

tentionen der Firmenbuchdatenbank, wonach das zentrale Gewerberegister unter Aus

nützung der Möglichkeiten der Applikation im Bundesrechenzentrum zur Erfüllung von 

Verständigungspflichten der einzelnen Gewerbebehörden auf automationsunterstütztem 

Weg herangezogen werden soll. Der Text cjer vorgeschlagenen Bestimmung ist jedoch 

etwas ungenau und - angesichts der fehlenden Erläuterung - erklärungsbedürftig. 

Der erste und der zweite Satz belegen in ihrem Gesetzesbefehl jeweils denselben Nor

madressaten, nämlich die Gewerbebehörde, mit demselben Auftrag, nämlich "zu übermit

teln". Wahrscheinlich ist im ersten Satz eine Übermittlung auch mittels Papier, im zweiten 

Satz hingegen ausschließlich im Wege des elektronischen Datenaustausches gemeint, 

dies sollte daher genauer ausgedrückt und in den Erläuterungen auch beschrieben 

werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Anpassung der Bestimmungen 

des Firmenbuchgesetzes hinsichtlich der dort vorgesehenen Verständigungs- und Be

nachrichtigungspflichten nach § 13 Abs. 2 und§ 22 FBG. Die erforderliche Novellierung 

dieser Bestimmungen des FBG sollte in die Gewerbeordnungsnovelle 1995 aufgenom

men werden, weil das Zusammenspiel zwischen zentralem Gewerberegister, Gericht und 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft einheitlich zu betrachten ist. Es 

darf daher ein weiterer Artikel betreffend Änderungen des Firmenbuchgesetzes samt Er

läuterungen vorgeschlagen und als Beilage ./A (Gesetzestext) und ./B (Erläuterungen) 

dieser Stellungnahme angeschlossen werden. 

Zu § 365g Abs. 1: 

Nach dem Wort "ermöglichen" sollte in diesem Paragraphen ein Punkt gesetzt werden; 

. der restliche Absatz 1 sollte wie folgt lauten: 

"Die zur Bearbeitung des Gewerberegisters erforderlichen Daten sind aus der Fir

menbuchdatenbank dem zentralen Gewerberegister auf automationsunterstütztem Weg 

zur Verfügung zu stellen." 

In diesem Zusammenhang darf bemerkt werden, daß Übergangsbestimmungen fehlen, 

die die Einhaltung eines geordneten Verfahrens auch dann eingehalten sicherstellen, 

wenn zwar das zentrale Gewerberegister als Datenbanksystem funktioniert, aber weder 

alle Daten der Gewerbebehörden gespeichert sind noch alle Gewerbebehörden mit dem 
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zentralen Gewerberegister auf automationsunterstütztem Weg kommunizieren können. 

Die vorgesehenen Datenverknüpfungen und-übermittlungen auf automationsunterstütz

tem Weg können dann nicht durchgeführt werden. Eine entsprechende Verordnungser

mächtigung empfiehlt sich als zweckmäßige Lösung. 

Zu § 365g Abs. 2: 

. Grundsätzlich wird begrüßt, daß die Gewerbebehörden in Hinkunft aufgrund des Zusam

menhangs zwischen Zentralem Gewerberegister und Firmenbuchdatenbank ein beson

deres Service leisten und Firmenbuchauszüge für den Amtsgebrauch herstellen können. 

Parteien müssen dann keinen Firmenbuchauszug vorlegen, wenn gewerberechtliche Be

stimmungen den Nachweis vo~ Firmenbuchdaten verlangen, vielmehr kann die Gewer

bebehörde diese Daten (von Amts wegen) selbst abfragen. 

Es müßte jedoch eindeutig klar@estellt werden, daß diese Firmenbuchauszüge nicht den 

Parteien zu übergeben sind, sondern zu den Akten der Gewerbebehörde genommen 

werden müssen, für die die Partei den Auszug vorzulegen gehabt hätte. Weiters muß 

sich die in § 365g Abs. 2 angesprochene "Höhe des Kostenersatzes" strikt nach dem 

für einen gleichartigen Firmenbuchauszug von der Partei als Gerichtsgebühr zu bezah

lenden Wert richten. Es wird daher folgende Fassung des Abs. 2 vorgeschlagen:-

"(2) Hat der Erstatter ...... dem Einschreiter auf dessen Ersuchen einen Firmen- . 

buchauszug gegen Bezahlung von Gebühren in der Höhe der für einen Firmenbuchaus

zug bestimmten Gerichtsgebühren zur Verfügung zu stellen. Dieser Firmenbuchauszug 

ist zu den Akten der Gewerbebehörde zu nehmen." 

Beilage 

28. September 1995 

Für den Bundesminister: 

OBERHAMMER 
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Beilage jA 

Artikel ... 

Änderungen des Firmenbuchgesetzes 

Das Firmenbuchgesetz, BGBI. Nr. 10/1991, zuletzt geändert durch das Bundesge

setz, BGB!. Nr. 521/1995 wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten: 

"(2) Die Gewerbebehörde ist verpflichtet, bei den nach § 2 eingetragenen Rechts

trägern den Gewerberechtswortlaut, Gewerbeinhaber, gewerberechtlichen Geschäfts

führer oder Pächter, Fortbetriebsberechtigten, Standort und die Zwangsverpachtung 

oder Zwangsverwaltung sowie alle Änderungen und Löschungen der oben genannten 

Daten unverzüglich dem Gericht mitzuteilen. Dieser Mitteilungspflicht ist durch Ver

knüpfung der Daten des Zentralen Gewerberegisters mit der Datenbank des Firmen

buchs nachzukommen. " 

2. Überschrift und § 16 haben zu lauten: 

"Eintragungsbegehren 
, 

§ 16. (1) Die Anmeldung hat die begehrte Eintragung bestimmt zu bezeichnen. 

(2) Wurde bereits eine Gewerbeberechtigung erteilt, so ist bei der ersten Anmel

dung zum Firmenbuch auch das Ordnungsmerkmal der erteilten Gewerbeberechtigung 

anzuführen. " 

3. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ist zu 

benachrichtigen 

a) von der Eintragung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Perso

nengesellschaft des Handelsrechts oder einer Erwerbsgesellschaft sowie des 

GEWOjJ2 (pr4/fb) -1 -
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Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und von der 

Löschung solcher Eintragungen, jeweils unter Anführung des Tages, an dem 

die Anmeldung bei Gericht eingelangt ist; 

b) von der Eintragung eines Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung und der Löschung solcher Eintragungen; 

c) von Änderungen der Firma, der Rechtsform und des Sitzes einer Personen

gesellschaft des Handelsrechtes, einer Erwerbsgesellschaft oder einer Ge

sellschaft mit beschränkt.er Haftung." 

4. Dem § 22 wird als Abs. 3 angefügt: 

"(3) Diese Benachrichtigungen sind nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 

auf automationsunterstütztem Weg durchzuführen." 

5. § 33 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Auf Verlangen können auch die im § 13 Abs. 2 angeführten Daten aus dem 

Zentralen Gewerberegister im Firmenbuchauszug wiedergegeben werden." 

Übergangsbestimmungen 

n§ 13 Abs. 2 FBG idF des Art .... dieses Bundesgesetzes ist erst nach Errichtung 

des zentralen Gewerberegisters anzuwenden." 

GEWO....N2 (pr4/fb) . -2 -
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Beilage ./B 

Erläuterungen zu den Änderungen des Firmenbuchs 

Zu Z 1: 

Im Rahmen der Zusammenarbeit Zentrales Gewerberegisterund Firmenbuch bleibt 

§ 13 Abs 2 FBG weiterhin die Basis für den Datenaustausch von den Gewerbebehör

den zu den Firmenbuchgerichten. Die bisher im zitierten Paragraphen enthaltene Wen

dung "sowie sonstige Rechtsverhältnisse gewerberechtlicher Art" ist aus der Sicht der 

Gerichte jedoch zu weit. Nur folgende Daten sollen der Mitteilungspflicht unterliegen: 

Gewerberechtswortlaut 

Gewerbeinhaber 

Gewerberechtlicher Geschäftsführer oder Pächter 

Fortbetriebsberechtigter (neu) 

Standort (anstelle der bisher vorgesehenen sonstigen Rechtsverhältnisse gewer-
berechtlicher Art) und . 

Zwangsverpachtung oder Zwangsverwaltung 

Alle Änderungen und Löschungen hinsichtlich der oben angeführten Daten 

Mit der Errichtung des Zentralen Gewerberegisters soll analog der ähnlichen Bestim-

. mung im Grundbuchsumstellungsgesetz über die Verknüpfung der Daten aus dem 

Vermessungsbereich mit den Daten des Grundbuchs die Übermittlung der Daten auf 

Papier durch den 'elektronischen Weg ersetzt werden. Verknüpfen bedeutet hiebei, daß 

die oben angeführten Daten in der Datenbank des Firmenbuchs nicht gespeichert, son

dern lediglich bei Bedarf aus dem Zentralen Gewerberegister abgerufen werden (Zum 

Firmenbuchauszug siehe Z. 3). 

ZuZ.2: 

Die eindeutige Verknüpfung zwischen dem Zentralen Gewerberegister und ,dem Fir

menbuch erfolgt über die Firmenbuchnummer, die bei einer bestehenden Firma dem 

Gewerberegister bekannt ist. Zuordnungsprobleme können sich in den Fällen ergeben, 

in denen vor der Eintragung einer neuen Firma im Firmenbuch (und damit vor der Ver

gabe der Firmenbuchnummer) bei der Gewerbebehörde bereits eine 

GEWOjJ2 (pr4/fb) - 3-
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Pflichtversicherung. Wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung neu gegründet, 

entspricht es zumindest der derzeit geübten Praxis~ daß der vollständige Beschluß 

über die Eintragung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung der SVA übermittelt 

wird, sodaß auf einen Blick festgestellt werden kann, ob die zu Geschäftsführern be

stellten Personen auch Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind. 

Allerdings fehlt der SVA in weiterer Folge der Anstoß tür die Feststellung bzw. Beendi

gung der Pflichtversicherung nach dem GSVG in jenen Fällen, in denen ein Ge

~chäftstührer nachträglich Gesellschaftsanteile erwirbt oder abtritt. Desgleichen fehlt 

der Anlaß zu entsprechenden versicherungsrechtlichen Feststellungen, wenn ein nach 

der Gesellschaftsgründung eingetretener Gesellschafter noch später auch Geschäfts

führer der GmbH wird. In allen diesen Fällen müßte zwar der (potentielle) Versicherte 

durch Erfüllung seiner Meldepflicht nach dem GSVG die entsprechenden versiche

rungsrechtlichen Veranlassungen seitens der SVA einleiten, doch bleibt diese Melde

pflicht oft unerfüllt. Der Direktzugriff zum ADV-Firmenbuch vermag an dieser Situation 

ebenfalls nichts zu ändern, weil es keine Veranlassung für die SVA gibt, im konkreten 

Fall den aktuellen Firmenbuchstand zu erheben, wenn von außen kein Anstoß erfolgt. 

I Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Benachrichtigungspflicht gemäß § 22 

Abs. 2 FBG auf die Eintragung bzw. Löschung der Eintragung eines GmbH-Gesell

schafters zu erweitern. 

Der zusätzliche Vorschlag, auch die Benachrichtigung über Änderungen der Firma, der 

Rechtsform und des Sitzes bei für den Bereich des GSVG relevanten Gesellschafts

formen verpflichtend vorzusehen, ist einerseits genauso mit der Notwendigkeit eines 

Anstoßes fQr versicherungs- oder zumindest beitragsrechtliche Veranlassungen durch 

die SVA zu begründen (Änderungen der Rec,htsform) unq andererseits mit dem 

Wunsch nach aktuellen "Firmenstammdaten"verbunden, die der SVA etwa bei der Er

teilung weiterer Gewerbeberechtigungen oder bei Nichtbetriebsmeldungen (unter geän

derter Firma) eine interne Zuordnung der Mitteilungen seitens der Gewerbebehörden 

oder Wirtschaftskammern erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen sowie allgemei

ne Zustell probleme (bei der SVA unbekannt gebliebener Sitzverlegung) vermeiden 

helfen. 

Zu Z. 5: 

Für die Benachrichtigungen nach § 22 FBG soll ebenfalls vorgesehen werden, daß sie 

automationsunterstützt erfolgen sollen. Die Einschränkung auf die technischen 

GEWO_N2 (pr4/fb) -5 -
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· Möglichkeiten ist jedoch erforderlich, um Benachrichtigungen auf Papier dann durch

führen zu können, wenn der automationsunterstützte Weg noch nicht hergestellt wer

den konnte, was voraussichtlich hinsichtlich einzelner Gewerbebehörden im 

Jahre 1996 der Fall sein dürfte. 

Zur Übergangsbestimmung: 

Die Neufassung des § 13 Abs 2 FBG kann (technisch) erst nach der Errichtung des 

Zentralen Gewerberegisters angewendet werden, worauf mit der Übergangsbestim

mung entsprechend Bedacht zu nehmen ist. 

GEWO....N2 (pr4/fb) - 6-
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- 1 -

ZGRRV 200995 

0) Gewerberegister 

Dezentrale Gewerberegister 

§ 365. (1) Die Bezirksverwal tungsbehörde hat ein ·Ver·zeichnis 

zu führen, in das natürliche Personen und andere Rechtsträger als 

natürliche Personen nach Maßgabe der §§36Sa und 365b einzutragen 

sind. 

Oa'ten über natürliche Personen:' 

§ 365a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat natürliche 

P~rsonen in das Gewerberegister einzutragen, die in der Funktion 

als Gewer-beinhaber, Pqchter, Fortbetriebsberechtigte, Geschäfts

führer, Filialgeschäftsführer oder befähigte Personen gemäß § 37 
, , . 

Abs.l tätig sind. Hinsichtlich der genannteri Personen sind fol~ 

gende Daten in das Gewerberegister einzutragen: 

1. die Funktion, in der die natürliche Person tätig wird, 

2. Familienname uno 'Vorname, ~ 

3. akademische Grade; 
, ' \ 

4. Geburtsdatum, 

5. die genaue Bezeichnung des Gewerbes, 

6. der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte 
: 

weiterer Bet~iebsstätten und die Betr~ebsstätt~n integr~erter 

Betriebe,. 

7. das Datum de.s'Entstehens und der Endigung der 

Gewerbeberechti~,ung, des Rechtes zur Führung eines 

integrierten Betriebes, des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes 

,als Pächter oder Fortbetriebsberechtigter.und des Rechtes zur 

Ausübung des Gewerbe~ in einer weiteren Beriebsstätte 

S. Beginn und Ende der Funktion als Geschäftsführer, 

Filialgeschäftsführer oder befähigte Person gemäß § 37 Abs.1~ 

9~ die Art des Fortbetriebes, 

10. die Firmenbuchnummer. 
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( 2 ) Wei ter$ sind in das Gewerberegister einzu·tragen: 

1. der Familienname vor der Eheschließung, 

2. das Geschlecht, 

3. der Gebur~sort, 

4. die Unterkurrft,(Wohnung), 

5'. die sta~tsangeli.örigkei t, 

6. ,Nachsichten gemäß § 28, Nachsichten vom 

S.3/6 

Ausschl~ß von der Gewerbeausübung gemäß §§ 26 und 27 und 

Nachsichten gemäß § 41 Abs.4 

7. Nachsichten gemäß'§ 373c und Gleichhaltungen 

gemäß § 373d, 

8. Insolvenzvermerke und 

9 . die Gründe fü'r die Endigung einer Gewerbeberechtigung 1 für 

die Entziehung des Rechtes zur Führung eines integrierten 

Betriebe~, für den Widerruf der Übertragung der Ausübung des 

Gewerbes an einen Pächter und für den Widerruf qer ,Bestellung 

zum Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer. 

Daten ill;),er ande,re Rechtsträger als natür;liche Personen 

§ 36Sb _ (1) ,Düi Bezirksverwal tungsbehörde hat andere Recnts

träger a).s natürliche Personen in das Gewerberegister einzutra

gen, die ein Gewerbe in der Funktion als Gewerbeinhaber, Pächter 

oder Fortbet:r.iebsberechtigte ausüben. Hinsichtlich der ,genannten 

Recntsträger' sind folgende Daten in das Gewerberegister einzutra

gen: 

1. die Funktion, in der der Rechtsträger das Gewerbe ausübt~ 

2. die genaue Bezeichnung des Gewerbes, 

3. der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte 

weiterer Betrieosstätten und die Betriebsstätten integrierter 

Betriebe, 

4. das Datum des Entstehens und der Endigung der 

Gewerbeberechtigung, des Rechtes zur Führung eines 

integrier.ten Betriebes, des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes 
, , 

als pä,chtßr oder Fortbetriebsberechtig'ter und des Rechtes Z\lr 

Ausübung des Ge'werbes in einer wei terEÖm Ber~ebsstätte, 
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5. die Art des Fortbetriebes, 

6. die Rechtsform, 

7. die Firmenbuchnummer. 

( 2) Weiters sind in das Gewerberegi_ster einzutragen: 

1. Nachs~chten ,vom Ausschluß von d~r Gewerbeausübung gemäß § 26 

und N~chsichten gemäß § 41 ~bs,4 

2. Insol venzve'rmerke und 

3. die GrÜnde für die Endigung einer Gewerbebefechtigung, für 

die Entziehung des Rechtes zur Führung eines integrierten 

Betriebes und ~ür den Widerruf der Übertragung der' Ausübung 

des Gewerbes an einen Pächter. 

Zentrales Ge~erberegister 

§ 365c. Beim Bundesrninisterium für wirt5chaf~liche Angelegen

hei ten ist ein zentrales Gewerberegister 'einzurichten, 'in dem di'e 

in die dezentralen Gewerberegister einzutragenden Daten zusammen

geführt werdc;m. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben ,die Änderun

gen in ihren Gewerberegistern unverzüglich dem Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten zu übermitteln. 

Automationsunter~tützte Führung der Gewerberegister' 

§ 36'Sd. Die Ermittlung und Verarbeitung von Da-ten zum ZwecJ.:e 

der automationsunterstützten Führung der Gewerberegister ist 

:z<ulässig _, 

. Auskunftspflicht 

§ 3~5e. (1) Die Be:z<irksverwaltungsbehörde hat über 'die i~ § 

365a Abs,.l und über die im § 365b Abs.1 genannten Daten jedernlann 

aus dem 'zentralen Gewerberegister Auskunft zu erteilen. Über die 

~m § 365a Ab~,2 Z 1 bis 7 und über die im § 365b Abs.2 Z 1 '~e

nannten Daten ist Auskun'ft zu erteilen, wenn der Auskunftswerber 

ein berechtigtes Interesse an der Auskunft glaubhaft macht. Über 
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die im § 365a .Abs.2 Z 8 und 9 und über die im §,365b ,Abs.2 Z 2 

und 3 genannten Da'ten darf keine Auskunft erteilt werden. 

übermittlung von Daten 

§365f. (1) Die Bezirksverwaltungsbeh6rde hat der Wirt

schaftskammeI" Österreich die ~n das Gewerberegister einzutragen

den Daten zu übermitteln. 

(2) Die Übermittlung von in das Gewerberegister einzutragen~ 

den Daten zwischen den Gewerbehörden untereinander ist zulässig. 

( 3) Tri.f·ft die Gewerbebehörde auf Grund dieses Bundesgesetzes 

oder anderer bunqesgesetzlicher Vorschriften ~ine Verständi-:

gungspflicht über in das Gewerberegister einzutragende Daten; so 

kommt die Gewe~b~behörde der Verständigungspflicht durch die 

automationsunterstützte Übermittlung der 'betreffenden Daten aus 

dem zentralen Gewerberegister an das sachlich in Betr.acht kommen-. 

de Bundesminist~rium nach. Die Gewerbebehörde hat die betreffen

den Daten aus dem zentralen Gewerberegister auf au'tomationsl;lnter

stütztem Wege zu übermitteln, sofern der Empfänger technisch zur. 

automationsuntersttitzten Verarbeitung der Daten in der Lage.ist. 

Daten aus dem Firmenbuch 

§ 365g. (1) Die Gerichte haben den Gewerbeh6rden Abfragen aus 

dem Firmenbuch mittels autornationsunterstützter Datenverarbeitung 

zu ermöglichen,l{nd alle für die Bearbeitung des Gewerberegisters 

erforderlichen Daten zu übermitteln. 

(2) Hat der Erstatter einer Anmeldung oder einer Anzeige oder 

e~n Bewilligungswerber seinem Anbringen einen Auszug aus d~m 
.' 

Firmenbuch anzuschließen, so hat die zur Durchführung des oet.ref-

fenden Verfahrens zuständige Behörde dem Einschreiter auf dessen 

Ersuchen einen Firmenbuchauszug gegen Kostenersatz zur Verfügung 

zu stellen. Oie Höhe des Kostenersatzes ist durch'Verordnung des f 
, • i 

Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten so / 
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festzulegen, .daß die. aus der zweckentsprechenden Bearbeitung des 

Ersuchens tatsächlich erwachsenden Kosten gedeckt sind. 

Die §§ 365a bis 365c werden mit· "§ 365h", ','§ 395~" und "3·65j" 

bezeichnet. 1m § 3650 wird das Zitat n§ 365a Abs.2 11 durch das 

Zitat ., § 36Sh Abs. 2" ersetzt. 
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